
Ff I e g es atzve re i n b a nu n g

gemäß $ 85 SGB Xl

fiir Leistungen der vollstationären Fflege nach $ 43 SGB Xl und eingestreute
Kurzzeitpflege nach $ 42 Absatz I Ziffer ? SGB Xl

zwischen

der
Kursana Care GmbH
Schüizenstraße 25
10117 Berlin

für die Pfl egeeinrichtung:

Kursana Domizil l.{aus Raphael
Löhstr.44
28755 Bremen
lK:510 4A1 474

und

der AOK Bremen/Bremerhaven

dem BKK Landesverband ftigitte

Eintrachtweg 19
30173 Hannover
zugleich für die Knappschaft - Regionaldirektion Nord, Hamburg

der Pflegekasse bei der IKK gesund plus

dern Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)
als Arbei{sgemeinschaft der Fftregekassen der Ersatzkassen,
dieser vertr*t*n durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Bremen,
dieset vertreten durch den vdek-Pflegesatzverhandler der
hkk * Pflegekasse Brernen

der Freien Flansestadt Bremen
als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, vertreten durch
die Senatorln türArbeit, S*ziales, Jugend und lntegration
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Pflegegrad 1:

Pflegegrad 2:

Fflegegrad 3:

Pflegegrad 4:
Fflegegrad 5:

oruroJaLriches

Die Pflegekassen haben eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein
anenkannten Stand me.dizinissh-pilegerischer frkenntnisse entsprechende
versorgung durch den Abschlus* von-versergl{ngsveürägen und Vergütungs_
vereinbarungen m!t den Trägern ven Pflegeänrichtu[gen sichezustellen
(s 6e sGB Xt).

$2
Vergütr.rngsfähige Leistungen

{1) Nach dieser _vereinbarung werden ausschließlich Leistungen dervollstaiionären pflege nach g 4a sGB xt und g 42 Absatz 1 ziffer ä see xt
vergütet, die im Rahmenvedrag nach g zs Äbs. 1 $GF Xl in der ieweilsgeltenden Fassung und dem versorgungsvertrag nach g z2 sGB xr gäre#tt
sind' Die Vergutung anderer pflegeiiscfier odei betreuänder t-eistuÄgen"isi
ausgeschlossen. Fur die Betreuung und Aktivierung nach g.4gb sbB xi
werden vergütungszuschtäge g**{ß $$ s4 ansatz ä, as aniatz 

-g 
ääB;;

gewährt, die ausschließlich für den Träger der Pflegeeinrichtung und die
Pflegekassen gelten.

{2) Die 
. 
l-eistungs- und üualitätsmerkmale sind als Bestandteil dieser

Vereinbarung (g 8a Absatz s scs xr) in der Anlage 1 festgeregt"

(3) Zuzahlungen zu den nach Absatz 1 vergütungsfähigen Leistungen darf die
Fflegeeinrichtung von den Pflegebedürftigen vieder iord*rn noch annehmen
{84 Absatz 4 SGB Xt}.

$3
Fflegevergtltufig

(1) Der Fflegesatz fur_ die leistungsgerechte vergütung der allgemeinen
Pflegeleistungen {Fflegevergütung) bekägt tägliih prö Ferson in dem

bis 31 j23A24
48,72 Et!R
62,46 EUR

7S,64 HUR

95,58 E[rR
103,G6 ELtR

Der einrichtungsindividuelte einheiiliche Eigenanteil beträgi tägtich

bis 31 .12.2Q24 3f,1S EUR
Ab 01.ü1.2025 34,97 EUR

(2) ln Umsetzung des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRef€) in der jeweils
aktuellen Fassung wird zusätzlich zu den ausgewiesenen fflegesatzen äin
Betrag vereinbart, sofern die Pflegeeinrichtung irn Finanzietuig*raur 

"*

ab ü1.01.2025
47,92 EUR
Sl,rt3 EUR

78,33 EUR

95,95 EUF(

1ü3,878UR
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Ausgleichsverfahren teilnimrnt. Die aktuelle Höhe der jeweiligen Aufschläge
werden kalenderjähriich durch das $tatistisehe Landesamt Brernen als
zuständige $telle nach $ ?6 Abs. 4 PflBrefG auf der Grundlage von $ 7 i. V.
m. Anlage 1 der Vereinbarung gemäß $ 33 Abs. 0 PfIBG vom 17.12.2019 in

der jeweils gultigen Fassung ermittelt und bekanntgegeben. Dfeser Betrag ist
Bestandteil der allgemeinen Pflegeleistungen gemäß $ 82a Abs- 3 $GB Xl
und wird unabhängig von der jeweils geltenden Vergütungsklasse
gleichmäßig alNen Fflegebedürftigen [n Rechnung gestellt. Die
Abwesenheiisregelung nach $ 5 findet keine Anwendung (es besteht bei
Abwesenheit ein Anspruch auf die ungeltüraten Beträge).

(3) Die Pflegesätze sind für alle von der Einrichtung betreuten Pflegebedürfiigen
einheitlich guttig; eine Differenzierung nach Kostenträgern ist nicht zulässig ($
84 Abs. 3 SGB Xl).

$4
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung

(1) Das Entgelt für die Unterkunfr und Verpflegung beträgt einheitlich für alle
Vergütungs-lPflegeklassen {$ 87 SGB Xl) täglich pro Ferson

für {-Jnterkunft:
für Verpflegung

2ü,06 EUR
'!3,38 EUR.

(2) $ 2 Abs. 3 gilt entsprechend; $ 88 SGts Xl bleibt unberührt.

(3) S 3Abs.3gilt entsprechend-

$5
Verg ütu n g bei vor{iberge*'lender A bwesen heit

(1) Der Pflegeplalz isl bei vorübergehender Abwesenheit vom Pflegeheim für
einen Abwesenheit$zeitraurn von bis zu 42 Tagen im Kalenderjahr für den
Pflegebed{.irftigen freizuhalten. Abweichend hiervon verlängert sich der
Abwesen heitszeitraum bei Krankenhausaufenthalten u nd bei Aufenthalten in
Rehabilitationseinrichtungen für die Dauer dieser Aufenthalte ($ 87 a Absatz
1 Satz 5 $GB Xi).

i2) Die Pflegeeinrichtung informiert die Pftegekasse durch Anderungsmeldungen
über Dauer und Grund der vorübergehenden Abwesenheit des
Pflegebedürftigen.

(3) Der Pflegeeinrichtung ist eine V,ergüiung von 75 % des mit den Kostenträgern
vereinbarten Pflegesatzes für die allgemeinen Ffiegeleistungen des jeweiligen
Pflegegrades, der Entgelte für Unterkunff und Verpflegung zu zahlen" Hei
Abwesenheitszeiten über drei Kalendertage hinaus wlrd derAbschlag erst ab
dem 4. Kalendertag berechnet. Fur die ersten drei Tage einer Abwesenheit
effolgt kein Abschlag" Als Abwesenheit im $inne dieser Regelung gilt nur die
ganäägige Abwesenheit.

Der so vermlnderte Pflegesatz bei Abwesenheit beträgt täglich pro Person tn

der
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Fflegegrad 1:

Pflegegrad 2:

Pflegegrad 3:

Pflegegrad 4:
Pflegegrad 5:

bis 31 .12.20?4
36,54 EUR
4S,85 FUR
5g,g$ tuR
71,93 EUR
77,30 EUR

ab 01.01 .?Q25
35,94 EUR
4S,07 Et'R
58,75 EUR

7'1,96 E{.lR
77,9CI EUR

(4) Das sa verminderfe Entgelt bei Abwesenheit für Unterkun{t und verpflegung
beträgt einheifl ish fir r a I le Ve rgütu ngs_lpflegekl asu*n,

für Unterkunft : {F,09 EUR
fürVerpflegung: 1ü,04 EUR

weitergehende Anspruche können seitens der pflegeeinrichtung gegenrlber
der Fflegekasse und dem pftegebedürftigen nicht gittend gemacht werden.

(5) tsei Umzug des.Pflegebedürftigen in eine anclere Pflegeeinrichtung darf nur
das aufnehmende pfregeheim äin Gessmtheimentgeft Iur oen ve*igungstat
berechnen {g S7a Absatz 1 Satz 3 $GB Xt}.

{s) üie Re.gelurrgen nach Absatz 3 und 4 gerten nicht für die eingestreute
Kurzzeitpflege.

$6
Zah!ungstermin

Nach $ 87a AbsaE 3 Satz 3 SGB Xl werden die Leistungsbeträge zurn 15. einesjeden.. Mongts fällig. Einer rnonatlichen Rechnungu;tältung bedarl es nicht_Lediglich Aufnahme- und Enflassung*- sowie änuerunäsmercungen 
'sinJ

abzugeben

s7
Vergütungszuschläge für zusäEliche Betreulung

unrü Aktivierung

(1) Voraussetzungen..für die Zahlung des vergütungszuschlages für die
Betreuung und Aktivierung nach $s &h, ga Abs.-g, as-nbs. n sd* xl sinJ

1. das Erfüflen der in g Bs Absate s sGB Xl genannten Anforderungen,
2. die taisächliche Erbringung der Betreuung und Ak{ivierung gemäß

Konzeption,
3. die Beschäftigung von zusätzliohen Betreuungskräften,
4' keine anderweitige Flnanzierung der zusätzlichen Betreuungskräfte und,
5' die erforderliche euarifikation der eingesetzien Kräfte.

{2} Die in Absate 1 genannten voraussetzungen können im Rahmen derQualitätsprüfungen nach g 114 sGB xt gepnift werden. Bei
Nichtvorhandensein der vereinbärien zusätzticireriB'etreuungskräfte hat derTräger der Pflegeeinrichtung die Differenz zwisch*n vereinbarten und
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vorhandenen Vollzeitkräften fulr die Dauer des Verstoßes zuruck zu zahlen.

$ 115 Absaiz 3 SGB Xl gilt entsprechend.

(3) DerVergütungsruschlag beträgt

. 7,04 EUR pro Belegungstag beiTeilmonaten oder

o 214,'16 EUR pro Monat beivollen Monaien.

(4) Die Abrechnung erlolgt als Monatspauschale; eine Abrechnung nach Tagen
ist ausgeschlossen. Eine Vergrltung im ersten Monat der lnanspruchnahme
findet nicht statt, inr Monai des Auszugs oder des Versterbens des Bewohners
wird der valle Betrag geeahlt. $ofern der erste Monat der lnanspruchnahme
mit dem Monat des Auszugs oder des Versterbens des
Anspruchsberechtigten identisch ist, besteht ein Anspruch auf die Zahlung der
Monatspauschal*, sofern tatsächlich Leistungen erbracht wurden. Die
Abwesenheitsregelung nach $ 5 findet keine Anwendung^

s8
Fflegesatzzeitraurn

Diese Vereinbarung wird für die Zeit vom ffi JA.2A24 bis 30.09.?025 geschlossen.

lrlach Ablauf dieses Zeitraumes gelten die vereinbarten Entgelte bis zum
Inkrafttreien einer neuen Vereinbarung weiter ($ 85 Abs. 6 $GB Xl).

Hinweis:

Dieser Verirag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei
Vorliegen der gesetzlichen Vorsussetzungen wird es, nach Maßgabe der
Vorschriften des BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht.
Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegensla*d
von Auskunfrsanträgen nach dern BremlFG sein"

Anlage 1 * Leistungs- und Qualitätsmerkmale
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Bremen, 21.10.20?4

Kursana Care GmbH

für die Fflegeeinrichtung:

Kursana Domizil Haus Raphael

zugleich f onaldirektion
Nord, l-lan

.t
Ptregekas s

Freie Hansestadt Bremen
als uberörtlicher Träger der $oaialhilfe,
vertreten durch die $enatorin fär Arbeit,

Verband der Ersatzka*sen e.V. (vd*k) als
Arheitsgemeinschaft der pflegekassen der
Ersatzkasse vdek-Fflegesatzverhandler



Anlage'l

zur Pflegesatzvereinbarung gemäß s s5 sGtsXl vonr 21, Oktohet 2024

für die vollstationäre Pflege in der

Einrichtung Kursana Domizit Bremen, Haus Raphael

Leistungs- und Qualitätsmerkmale

nach$2Abs.2

1 struktur des aktuellen und vsraussichtlich zu betreüenden Personen'

kreises scwie des besonderen Eedarfes

Anzahl der versorgten Pflegebedurftigen im Durchschniti

vorhergehender
Vergütungszeitraum

Anzahl
in%

von Gesarnt

Vereinbarungs-l
Vergütungszeitraum

Anzahl
in%

von Gesamt

1.1

1.2

1.3

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Gesamt

Fotgende bescndere PersonengrupPel werden auch versorgt (soweit diese

einän besonderen lnterventioniUeUa* auslösen. Dabei ist anzugeben, wle

dieser festgesteltt wurde.) :

Apalliker

AID$-Kranke

MS-Kranke

Anzahl der Pftegebedürftigen besonderer Personengruppen
(1-5)

Davon sind Pflegebedürftige besonderer Personengruppen, soweit diese

zusätzliehen lntefuentionsbädarf auslÖsen, rnit Angabe in welchem Bereich

dleser besteht {Grundpflege, medizinische Behandlungspflege, soziale

Betreuung)
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Pflegebed ü rftig keitsstruktur der gesamten besonderen Fers onen g ru ppe:

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Fflegegrad 3

Pflegegrad 4

Fflegegrad 5

Gesamt

vorhergehender
Vergütungszeitraum

Anzahl
in%

von Gesaml

Vereinbarungs=l
Vergütungszeiiraum

Anzahl
in%

von Gesamt

1.4 Art und Umfang des zusätzlichen lnterventionsbedarfes für die
Pflegebedürftigen der besonderen Perscnengruppen (Dabei ist anzugeben,
wie dieser festgestellt wurde.):

beecndere
Persanengruppen

Anzahlbisher Anzahlktrnftig

Apalliker

AIDS-Kranke

MS-Kranke

, Ein richtu ngs konzeption

Die Pflegeeinrichtung verfügt über ein Pflegekonzept.

Das Pflegekonzept wird den Pflegekassen auf Anfsrderung zu folgenden
Punkten zur Verfügung gestellt:

X Pflegeorganlsation/-system

m PflegeverständnisÄleitbild

X Pflegetheorie/-modell

X Pflegeprozess inkl.
Fflegedoku mentationl.planu ng
(ilokumeniationssystem)

X soziate Betreuung

2.1



2.2

3"1
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VersorgungskonzePt

Die Pflegeeinrichtung verfügt über ein Versorgungskonzept'

Das Versorgungskonzept wird den Pflegekassen auf Anforderung zu

folgenden Punkten zur Verfügtrng gestelli:

X GrundsätzelZiele

X Leistungsangebot in der
Verpflegung

X Leistungsangebot in der
Hausreinigung

X Leistungsangebot in der
Wäscheversorgung

ffi Leistungsangebot in der
Hausgestaltung

Art und lnhalt der Leistungen

Hier werden Angaben zum Leistungsspektrum entsprechend den irn

Rahmenverträg gem. $ 75 Abs" 1 SGB Xl vereinbarten Leistungen und den

Anforderungen Cer Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und

Qualitätssicherung sawie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen

Qualitätsmanageinents nach $ 113 SGB Xl in der vollstationären Pflege in

der jeweils aktuellen Fassung gemacht.

Sie sind Bestandteil dieser Vereinbarung.

Allgemeine Pflegelelstungen

Grundpflege {siehe Rahmenvertrag)

Behandlungspflege {siehe Rahrnenvertrag)

Die Leistungen der Behandlungspflege werden grundsätzlich.. vo1

examinierten- Pflegekräften, analog der Richtlinie nach S 92 Abs,1
Satz 2 Nr. 6 und Äns. Z $GB V erbracht. Voraussetzung hierfür ist die

Anordnung durch den Arzt, der sich persönlich vom Gesundheitszustand des

Bewohners überzeugt hat.

3.1.3 Soziale Betreuung {siehe Rahmenvertrag)

3

3.1.?

In'ie ir!
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Kooperation

Die Verantwqrtgg für die erbrachien Leistungen und deren Quatität trägt die
beaufr ragende Pflegeeinrichtu n g ;

üie Pflegeeinrichtung kooperiert mit:

l-eistungen hei unterkunft und verpflegung {Eigen- oder Fremdleistung}

Unterkunfisleistungen

Wäscheversorgung

Reinigung und Instandhaltung

3.3.2 Verpflegungsleistungen

X Wochenspeiseplan

X Getränkeversorgung

X spezielleKostformen,
wenn ja welche?

Passierl, Fingerfood, z. B" iliät- und
Ssnderkost (nach äztticher Anordnung),
Hoctkalsrische Kost bei Bedar{, wenn eine
Leistungspflicht der gesetzlichen

Organlsation des Mahlzeitenangebotes:

2')

3.3.1

3.4

4.1

4

Zusatzleistungen nach g S8 $GB Xl

X ja ü nein Wenn ja, bitte Nachweis elnreichen

$ächliche Ausstatt*ng

Oie sächliche Ausstatiung ist Bestandteil der Ver:*inbarung

Baulishe Ausstattung
{Daistellung der l-age bzw. der baulichen Besanderheiten}

4,2 Räumlich e Ausstattung
fAussfalfun g d e r Zi m m e r)
bauliche Zimmerstruktur:

Aufteilung in Wohnhereiche jalnein:

Badezimmer mit WC und
Waschbecken, Pflegebett,
Kleiderschrank, lrlachttisch, Tisch
und 1 Stuhl

liri-rr i,-

nein



gebäudetech nische Ausstattu ng
(2. 8. Fahrstuhl, behfndeften
gerechter Eingang):
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Anzaht

,l01 r01

Pflegebäder

Gemeinschaftsräurne

Einbettzimmär mit Nasszelle
ohne Nasszelle

5

Zweibettzirnmer mit Nasszelle
ahne Nt'lasszelle

weitere Räume, z. B. Therapieräume

.Ausstattu ng mit Pflegehi lfsrn ittel n u nd l* ilfsrnitteln
{angelehnt arn Abgrenzu*gskatatrog zur Hilfsmittelversorgung in
stationären Pflegeein richtu n gen

Die Pflegeeinrichtung hält die erfordertichen Hilfsmiitel in angemessener
Anzahl, Form und Güte vor. Sie bevonatet in ausreichendem Maße
Hilfsmittel, die von den Bewohnerlnnen genutzt werden konnen.

Dazu gehören insbesondere:

Lifter, Sitz und Rolfstuhtwaage, Roilstühle, Lagerungsmittel

o o

6 Qualitätsrnanagemeilt

Maßstab für die Qualität der Leistungen sind die gesetzlichen Vorgaben aus
dem SGB Xl - insbesondere $$ 112 ff SGB Xl, dem'Bremischen Wohn- und
Setreuungsgeseta und den dazu ergangenen Vor:schriften, sowie der
Rahmenvertrag nach S 75 SGB Xl.

Die Einrichtung heteitigt sich an folgenden Maßnahmen zur externen und
internen Qualitäiesicherung:

6.1 lnter"neMaßnahmenzurQualitätssicherung:

- Fort- und Weiterbildung

Kcnzept zur Finarbeitung neuer MA

Qualitätszirkel/lnterne Kommunikation
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Beschwerdemanagement

Maßnahmen zur Bewertung der Ergebnisgualität z. B" pflegevislten

Weitere Maßnahnnen

o.t Externe Maßnahmen zur Qualitätssicherung:
* Einrichtungsubergreifende Beteiligung an Arbeitstreffen bzw

Qualitätskonferenzen

Teilnahme an exfernen fachlichen Veranstaltungen

Weitere Maßnahmen

6.3 Ergänzende Darstellung des einrichtungsinternen üualitätsmanagements
und seiner Ums*tzung z. B Qualitätsbeauftragter, Qualitätssystem:

7 Fersonelle Ausstattung

7.1 PflegerischerBereich

b) lleben dem sich aus den Pflegeschlüsseln ergebenden Personalwird
eine zusätzliche Pftegedienstleitung in Höhe von  vcrgehalten.

lit;eiit

a) Fersonalschlüssel PG1 PG2 FG3 PG4 PG5

$ 113cAbs. 1 Nr. 1 SGBXI
Hilfskrafipersonaf ohne Ausbiidu ng

$ 113c Abs. 1 Nr. 2 SGB Xl
Hilfskraftpersonal mit landesrechtlich
geregelter Helfer* oder
Assistenzausbildung in der Pflege mit
einer Ausbildungsdauer von mindestens
einem Jahr

$ 113c Abs. 1 Nr. 2 SGB Xl
Fachkraftpersonal
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Darüber hinaus werden weitere Leitungskräfte in Höhe von
vorgehalten, soweit dies nach $ 2 Abs. 6 BremWoBeGPersV erfsrderlich
ist.

c) Zum Erhait und zur Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements wird

ein dafür notwendiger Bedarf im Umfang des Wertes eines
Stellenschlüssels von 1: 

- 

vorgehalten'

d) Die prospektiv geplante personelte Besetzung entsprechend der in' 
Punkt 1 dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden
personenkräises und der unter a) bis c) vereinbaden personellen

Ausstattung lautet:

Steflen
insqesarnt

verantwortliche Pflegefachperscn (PDL)

weitere Leitungskräfte i. $. v.

$ 2 Abs. 6 BremWoBeGPersV

Qualitätsmanagement/*beauftragte

Fflegefachkräfte (Fachkraftpersonal gem. $
113c Abs. 1 Nr. 3 SGB Xl)

$onstige Berufsgruppen {2. B.

Heilpädagoge/in, $ozialarbeiter/in,
Sozialpädagogen/in; Fachkraft persanal gem.

$ 113u Abs: 1 Nr. 3 $GB Xl)

Hilfskraftpers*nal ahne Ausbildung gem. $
113c Abs. 1 Nr. 1 SGB Xl

Hilfskraftperscnal mit landesrechttich
geregelter Helfer* ode r Assistenzausbi$dung
in der Pflege rnit einer Ausbildungsdauer von
rnindestens einem Jahr gem. $ 113e Abs. 'l

Nr. 2 SGB Xl

Gesamt

7.2 Betreuungskräfte nach $ 85 Abs. I $GB Xl

Der Personatschlüssel beträgt pflegeg radunabhängig

1 :20Fersonalschlüssel

Iriicr"fi
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Personal f llr HauswirtschaftN iche Versorg un g

sie prospeKiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in punkt .l

dargestellten voraussichtiiche Entwicktung des zu betreuenden
Fersonenkreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Siellen
I

Küche

Reinigung

Gesamt

Verwaliung

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Funkt 1
dargestellten voraus$ichtliche Hntwicklung des zu betreuenden
Personenkreises und der verein barten personelten Ausstailung lautet:

$teflen

Heimleitung

$anstige

Gesamt

Haustechnischer Bereich

Die prospeKiv geplante personelre Besetzung entsprechend der in punki 1
dargestellten vcraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden
Personenkreises und der vereinbarten perscnellen Ausstattung lautet:

Haustechnischer Bereich

7.4

7,5

Nachrichtlich:

7.6 Auszubildende nach dem pftBG

7.7 Bundesfreiwilligendienst/F$J
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7.8 FremdvergebeneDienste

Prstokollnotlz;

Personelle Ausstattung

Die vereinbarten Leistungen müssen durch das vereinbArte Personal erbracht
werden, Stichtagsbezogene kur:zzeitige und vorübergehende Abweichungen von

der Personalmenge und -struktur führen nicht zur Anwendung des

$ 115 Abs. 3 SGB Xl.

Art des Dienstes' Sereich
Beauftragte Firma

{nachrichtlich)

in:e.:1





Anlage 1

zur Pflegesatzvereinbarung gemäß S 85 SGBXI vom 21. Oktober 2O24

für die vollstationäre Pflege in der

Einrichtung Kursana Domizil Bremen, Haus Raphael

Leistungs- und Qualitätsmerkmale

nach$2Abs.2

1 Struktur des aktuellen und voraussichtlich zu betreuenden Personen-
kreises sowie des besonderen Bedarfes

1.1 Anzahl der versorgten Pflegebedürftigen im Durchschnitt

vorhergehender
Vergütungszeitraum

Anzahl
in o/o

von Gesamt

Vereinbarungs-/
Vergütungszeitraum

Anzahl
in o/o

von Gesamt

1.2 Folgende besondere Personengruppen werden auch versorgt (Soweit diese

einön besonderen lnterventionsbedarf auslösen. Dabei ist anzugeben, wie

dieser festgestellt wurde.) :

Apalliker

AIDS-Kranke

MS-Kranke

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Gesamt

1.3 Anzahl der Pflegebedürftigen besonderer Personengruppen
(1-5)

Davon sind Pflegebedürftige besonderer Personengruppen, soweit diese

zusätzlichen lnteiventionsbedarf auslösen, mit Angabe in welchem Bereich

dieser besteht (Grundpflege, medizinische Behandlungspflege, soziale

Betreuung)

: iliii' I l
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Pflegebedürftigkeitsstruktur der gesamten besonderen personengruppe:

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Gesamt

vorhergehender
Vergütungszeitraum

Anzahl
in o/o

von Gesamt

Vereinbarungs-i
Vergütungszeitraum

Anzahl
in o/o

von Gesamt

1.4

2.1

2

Art und umfang des zusätzlichen lnterventionsbedarfes für die
Pflegebedürftigen der besonderen Personengruppen (Dabei ist anzugeben,
wie dieser festgestellt wurde.):

Einrichtungskonzeption

Die Pflegeeinrichtung verfügt über ein Pflegekonzept.

Das Pflegekonzept wird den Pflegekassen auf Anforderung zu folgenden
Punkten zur Verfügung gestellt:

X Pflegeorganisationi-system

X Pflegeverständnis/-teitbitd

X Pflegetheorie/-modell

X Pflegeprozess inkl.
Pflegedokumentation/-planu ng
(Dokumentationssystem)

X soziale Betreuung

besondere
Personengruppen

Anzahl bisher Anzahl künftig
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Versorgungskonzept

Die Pflegeeinrichtung verfügt über ein Versorgungskonzept

Das Versorgungskonzept wird den Pflegekassen auf Anforderung zu

folgenden Punkten zur Verfügung gestellt:

X GrundsätzelZiele

X Leistungsangebot in der
Verpflegung

X Leistungsangebot in der
Hausreinigung

X Leistungsangebot in der
Wäscheversorgung

h:::r"'=,illlffi" 
in der

Art und lnhalt der Leistungen

Hier werden Angaben zum Leistungsspektrum entsprechend den im
Rahmenvertrag gem. $ 75 Abs. 1 SGB Xl vereinbarten Leistungen und den

Anforderungen der Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und

Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen
Qualitätsmanagements nach S 113 SGB Xl'in der vollstationären Pflege in

der jeweils aktuellen Fassung gemacht.

Sie sind Bestandteil dieser Vereinbarung

Allgemeine Pflegeleistungen

Grundpflege (siehe Rahmenvertrag)

Behandlungspflege (siehe Rahmenvertrag)

Die Leistungen der Behandlungspflege werden grundsätzlich von

examinierten Pflegekräften, analog der Richtlinie nach S 92 Abs. 1

Satz2 Nr.6 und Abs.7 SGB V erbracht. Voraussetzung hierfür ist die

Anordnung durch den Arzt, der sich persönlich vom Gesundheitszustand des

Bewohners überzeugt hat.

3.1.3 Soziale Betreuung (siehe Rahmenvertrag)

3

3.1

3.1.1

3.1.2

i: i, r:
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Kooperation

Die Verantwortung für die erbrachten Leistungen und deren Qualität trägt die
beauftragende Pflegeeinrichtung :

Die Pflegeeinrichtung kooperiert mit:

Leistungen bei unterkunft und Verpflegung (Eigen- oder Fremdleistung)

Unterkunftsleistungen

Wäscheversorgung

Reinigung und lnstandhaltung

3.3.2 Verpflegungsleistungen

X Wochenspeiseplan

X Getränkeversorgung

X spezielle Kostformen,
wenn ja welche?

Passiert, Fingerfood, z. B. Diät- und
Sonderkost (nach ärztlicher Anordnung),
Hochkalorische Kost bei Bedarf, wenn eine
Leistungspflicht der gesetzlichen
Krankenversicheru ng ausgeschlossen ist

Organisation des Mahlzeitenangebotes:

3.3

3.3.1

Zusatzleistungen nach g 88 SGB Xl

X ja tr nein Wenn ja, bitte Nachweis einreichen

4 Sächliche Ausstattung

3.4

4.1

Die sächliche Ausstattung ist Bestandteil der Vereinbarung

Bauliche Ausstattung
(Darstellung der Lage bzw. der baulichen Besonderheiten)

4.2 Räumliche Ausstattung
(Au sstattu ng der Zim mer)
bauliche Zimmerstruktur: Badezimmer mit WC und

Wasch becken, Pflegebett,
Kleiderschrank, Nachttisch, Tisch
und 1 Stuhl

Aufteilung in Wohnbereiche jalnein netn
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g ebäudetech nische Ausstattung
(2. B. Fahrstuhl, behinderten
gerechter Eingang)'.

Anzahl

10{

weitere Räume, z. B. TheraPieräume

Pflegebäder

Gemeinschaftsräume

Einbettzimmer mit Nasszelle
ohne Nasszelle

101

Zweibettzimmer mit Nasszelle
ohne Nasszelle

5

6

Ausstattu n g mit Pflegehi lfsm ittel n u nd H i lfsmitteln
(angelehnt am Abgrenzungskatalog zur Hilfsmittelversorgung
stationären Pflegeeinrichtungen

ln

Die Pflegeeinrichtung hält die erforderlichen Hilfsmittel in angemessener

Anzahl, lorm und Güte vor. Sie bevorratet in ausreichendem Maße

Hilfsmittel, die von den Bewohnerlnnen genutzt werden können.

Dazu gehören insbesondere:

Lifter, Sitz und Rollstuhlwaage, Rollstühle, Lagerungsmittel

Qualitätsmanagement

Maßstab für die Qualität der Leistungen sind die gesetzlichen Vorgaben aus

dem SGB Xl - insbesondere SS 112 ff SGB Xl, dem Bremischen Wohn- und

Betreuungsgesetz und den dazu ergangenen Vorschriften, sowie der

Rahmenvertrag nach S 75 SGB Xl.

Die Einrichtung beteiligt sich an folgenden Maßnahmen zur externen und

internen Qualitätssicherung :

6.1 lnterne Maßnahmen zur Qualitätssicherung

Fort- und Weiterbildung

I I

Konzept zur Einarbeitung neuer MA

QualitätszirkeUlnterne Komm unikation

Iittl:i:
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Beschwerdemanagement

Maßnahmen zur Bewertung der Ergebnisqualität z. B. pflegevisiten

Weitere Maßnahmen

6.2 Externe Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

- Einrichtungsübergreifende Beteiligung an Arbeitstreffen bzw
Qualitätskonferenzen

Teilnah me an externen fachlichen Vera nstaltungen

Weitere Maßnahmen

6.3 Ergänzende Darstellung des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements
und seiner umsetzung z. B Qualitätsbeauftragter, eualitätssystem:

7 Personelle Ausstattung

7.1 PflegerischerBereich

b) Neben dem sich aus den Pflegeschlüsseln ergebenden personalwird
eine zusätzliche Pflegedienstleitung in Höhe von vorgehalten

1: :..:: li

a) Personalschlüssel PG1 PC2 PG3 PG4 PG5

$ 113cAbs. 1 Nr. 1 SGB Xl
Hilfskraftpersonal ohne Ausbild ung

$ 113c Abs. 1 Nr. 2 SGB Xl
Hilfskraftpersonal mit landesrechtlich
geregelter Helfer- oder
Assistenzausbildung in der Pflege mit
einer Ausbildungsdauer von mindestens
einem Jahr

$ 113c Abs. 1 Nr. 2 SGB Xl
Fachkraftpersonal
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Darüber hinaus werden weitere Leitungskräfte in Höhe von 0,26 VK
vorgehalten, soweit dies nach $ 2 Abs. 6 BremWoBeGPersV erforderlich
ist.

c) Zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements wird
ein dafür notwendiger Bedarf im Umfang des Wertes eines
Stellenschlüssels von 1: vorgehalten.

d) Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in
Punkt 1 dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden
Personenkreises und der unter a) bis c) vereinbarten personellen

Ausstattung lautet:

Stellen

verantwortliche Pflegefachperson (PDL)

Hilfskraftpersonal ohne Ausbildung gem. S

113cAbs 1Nr. ISGBXl

Hilfskraftpersonal mit landesrechtlich
geregelter Helfer- oder Assistenzausbildung
in der Pflege mit einer Ausbildungsdauer von
mindestens einem Jahr gem. $ 1 13c Abs. 1

Nr. 2 SGB Xl

Gesamt

7.2 Betreuungskräfte nach $ 85 Abs. I SGB Xl

Der Personalschlüssel beträgt pflegegradunabhängig

weitere Leitungskräfte i. S. v.

$ 2 Abs. 6 BremWoBeGPersV

Qual itätsm anag emenV-beauftragte

Pflegefachkräfte (Fachkraftpersonal gem. $
113c Abs. 1 Nr. 3 SGB Xl)

Sonstige Berufsgruppen (2. B.

Heilpädagoge/in, Sozialarbeiter/in,
Sozialpädagogen/in; Fachkraftpersonal gem

$ 113c Abs. 1 Nr. 3 SGB Xl)

1"20

ir;i.:r l

Personalschlüssel
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7.3 PersonalfürHauswirtschafflicheVersorgung

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in punkt 1

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden
Personenkreises und der vereinbarten personellen. Ausstattung lautet:

Stellen
insgesamt

Küche

Reinigung

Gesamt

7.4 Venrualtung

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in punkt 1

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden
Personenkreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Stellen
IN esamt

Heimleitung

Sonstige

Gesamt

7.5 HaustechnischerBereich

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in punkt 
1

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden
Personenkreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Haustechnischer Bereich

Nachrichtlich

7 '6 Auszubildende nach dem PfIBG

7 '7 Bundesfreiwilligendienst / FSJ
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7.8 FremdvergebeneDienste

Protokollnotiz:

Personel le Ausstattung

Die vereinbarten Leistungen müssen durch das vereinbarte Personal erbracht
werden. Stichtagsbezogene kurzzeitige und vorübergehende Abweichungen von

der Personalmenge und -struktur führen nicht zut Anwendung des

S 115 Abs. 3 SGB Xl.

Art des Dienstes Bereich
Beauftragte Firma

(nachrichtlich)

iiti+r';i




